
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 29.10.2018 

KT-Drucksache Nr. IX-0593 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2019;  
Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeitskreis Leben e . V. Reutlingen (Krisenberatung) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Haushaltsjahr 2019 werden für einen Zuschuss an den Arbeitskreis Leben e. V. 

Reutlingen 62.550,00 EUR im Teilhaushalt 4 bei Produktgruppe 31.60 eingestellt.  
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, über diesen Betrag eine Zuwendungsvereinbarung mit 

einer 3-jährigen Laufzeit und einer Dynamisierung von 2 % pro Jahr abzuschließen. Die 
Zuwendung im Haushaltsjahr 2019 beträgt 62.550,00 EUR. Die Dynamisierung steht un-
ter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.  

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:  

196.571,00 EUR Anteil Landkreis:  62.550,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppe: 31.60 

Im Haushaltsplanentwurf 
veranschlagte HH-Mittel:  

 
62.550,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Der Arbeitskreis Leben e. V. (AKL) Reutlingen stellt im beigefügten Schreiben (Anlage 1) den 
Antrag auf eine Zuwendung für das Jahr 2019 in Höhe von 71.159,60 EUR und für die 
Folgejahre 2020 bis 2021 die Dynamisierung des Betrags von 2019 um jeweils 2 % 
(72.582,79 EUR bzw. 74.034,45 EUR). 
 
Der Verwendungsnachweis 2017 und die Haushaltsentwürfe 2018 und 2019 sowie die Sta-
tistik in Kurzform sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt. 
 
Der Antrag wird einerseits damit begründet, dass die zu erwartenden und eingetretenen Kos-
tensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich besser aufgefangen werden können 
als mit der bisherigen Dynamisierung von 2 % jährlich. Andererseits möchte der AKL sein 
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Angebot ab dem Jahr 2019 erweitern, indem  
 
- eine 20 %ige Stellenaufstockung im Bereich der Präventionsarbeit aufgrund stetig stei-

gender Nachfrage erfolgen soll und 
- eine neue Gruppe „Trauernde Angehörige nach einem Suizid“ eingerichtet werden soll.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Ausgangssituation 

 
Die Anzahl von Menschen mit psychosozialen Belastungen und Problemen bis hin zu 
seelischen Behinderungen steigt. Das Thema Suizidalität war bis zur Gründung der AKLs 
vor ca. 40 Jahren lange Zeit ein Tabu-Thema in der Gesellschaft.   
 
Die Einrichtungen der AKLs sind Beratungsstellen, teilweise eng kooperierend mit Kran-
kenhäusern vor Ort, die Menschen in Lebenskrisen und Menschen mit Suizidgedanken 
unterstützen. Sie verstehen sich als Einrichtungen der Suizidprävention. Vor allem Men-
schen nach einem Suizidversuch sollen ermutigt werden, sich Unterstützung zu holen. 
Ebenso bietet der AKL Menschen, die einen Angehörigen oder Freund durch Suizid ver-
loren haben, Hilfe an.  
 
Der AKL leistet im Landkreis Reutlingen seit vielen Jahren eine wichtige Arbeit im Rah-
men der Prävention, Hilfen in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr sowie Trauerar-
beit für und mit Angehörigen nach einem Suizid. Das Angebot hat insoweit ein Alleinstel-
lungsmerkmal, als andere Institutionen und Beratungsstellen bei Suizidgefahr an den 
AKL verweisen, da hier auf diese Thematik spezialisierte Fachkräfte und besonders ge-
schulte Ehrenamtliche zur Verfügung stehen.   
 
Das Angebot ist niedrigschwellig zugänglich.  
 

2. Aufgaben des AKL, Ziele und Zielgruppe 
 
Folgende Aufgaben werden vom AKL wahrgenommen:  

 
- Einzel- und Gruppenberatung, Begleitung und Krisenintervention durch Fachkräfte 

und Begleitung durch geschulte ehrenamtliche Krisenbegleiter/-innen für Betroffene, 
Angehörige, Freunde etc. 

- Kooperations- und Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen, an der Suizidproblematik 
und in Krisensituationen beteiligten Institutionen (Kliniken, Telefonseelsorge, Sozial-
psychiatrischer Dienst etc.). 

- Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für Fachkollegen/-kolleginnen aus 
anderen Institutionen, Behörden und Interessierte. 

- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen rund um Krisen, Suizidalität, 
Trauer nach Suizid. 

- Präventionsangebote (insbesondere an Schulen).   
 
Das Konzept wird durch die Zusammenarbeit von hauptamtlichen Fachkräften und eh-
renamtlichen, geschulten Krisenbegleiter/-begleiterinnen umgesetzt. In Kooperation mit 
der Telefonseelsorge, einem Krisendienst oder als AKL innerhalb einer Klinik ist eine 
Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit möglich.  

 
3. Finanzierung 

 
Die Finanzierung des AKL setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen: 
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3.1 Landesförderung:  
  

Das Land Baden-Württemberg fördert die in einer Landesarbeitsgemeinschaft zu-
sammengeschlossenen 10 Krisenberatungsstellen im Land im Wege der Anteilsfi-
nanzierung. Für das Haushaltsjahr 2018 werden für die Krisenberatungsstelle 
Reutlingen rund 46.150,00 EUR vom Land bereitgestellt. Ein Antrag auf Erhöhung 
der Landesförderung über die Landesarbeitsgemeinschaft der AKLs ist für 2019 
vorgesehen. 
 

3.2 Kommunale Förderung:  
 
Daneben fördert der Landkreis Reutlingen den AKL ebenfalls im Wege einer  
 
Anteilsfinanzierung 2018 mit     61.320,00 EUR 
und die Stadt Reutlingen 2018 mit rund  34.600,00 EUR 

 
3.3 Weitere Finanzierungsbausteine: 
 

Weitere Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen durch  
 
Spendengelder/Bußgelder 2018 ca.          22.500,00 EUR 
Zuwendungen des eigenen Verbands 2018 ca.          23.900,00 EUR 

 
4. Weiterentwicklung des Angebots in Prävention und  begleitender Arbeit 

 
4.1 Ausbau Präventionsarbeit 
 

Mit dem vorliegenden Antrag soll ab dem Jahr 2019 der gestiegenen Nachfrage 
nach Präventionsangeboten vor allem in den Schulen nachgekommen werden. Im 
Jahr 2017 hat der AKL insgesamt 58 Veranstaltungen für den Raum Reutlin-
gen/Tübingen durchgeführt. Bis Ende Mai 2018 waren es 15 Veranstaltungen al-
lein im Landkreis Reutlingen. Im Wesentlichen wird der Antrag deshalb mit einer 
Stellenaufstockung für diesen Bereich um 20 % begründet.  

 
4.2 Gruppe „Trauernde Angehörige nach einem Suizid“  

 
Aufgrund der hohen Anfragen in den Krisenberatungsstellen organisiert der AKL 
Angebote für „Trauernde Angehörige nach einem Suizid“ in Form von Gruppentref-
fen. Angehörige und Freunde empfinden einen Suizid oft als besonders belastend, 
da sie häufig Schuldgefühle entwickeln. Der AKL möchte mit regelhaften Angebo-
ten zur Trauerbegleitung Betroffene ermutigen und stärken.   

 
5. Bewertung 

 
Der AKL leistet seit vielen Jahren sehr engagierte Arbeit bei der Bewältigung von Le-
benskrisen, insbesondere im Kontext von Suizidalität. Bezüglich seiner Hilfsangebote für 
Menschen nach Suizidversuchen und deren Angehörigen hat der AKL durch speziell ge-
schulte Kräfte nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. 
 
Die Präventionsarbeit ist dabei ein wichtiger Baustein der Aufgaben des AKL. Daher 
wird auch eine fundierte Gesamtkonzeption für die Präventionsarbeit mit entsprechender 
Zugangsregelung, klarer Definition der damit verbundenen Zielsetzungen, Zielgruppen, 
Kooperationspartner und Schnittstellen benötigt und nicht zuletzt ein Finanzierungskon-
zept, das auch andere Akteure über die kommunale Ebene hinaus verlässlich einbindet. 
Diese Gesamtkonzeption fehlt bisher. 
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Im Schulbereich hat der Landkreis in den letzten Jahren die Schulsozialarbeit deutlich 
ausgebaut und fördert diese intensiv. Auch sie dient u. a. dem Ziel, frühzeitig bei Prob-
lemen und Konflikten anzusetzen, um Lebenskrisen zu vermeiden. 
 
Die Verwaltung sieht darüber hinaus das Land in der Pflicht, die Arbeit des AKL mit einer 
finanziellen Erhöhung besser auszustatten. 
 
Ein Gruppenangebot für Trauernde kann nach Auffassung der Verwaltung auch inner-
halb des vorhandenen Budgets realisiert werden. Zudem gibt es entsprechende Ange-
bote z. B. beim ambulanten Hospizdienst. 
 
Es wird daher empfohlen, die bestehende Zuwendung des Landkreises in den Jahren 
2019 bis 2021 jährlich mit 2 % fortzuschreiben, um den Tarifsteigerungen und der all-
gemeinen Preissteigerung zumindest teilweise Rechnung zu tragen. Mit dieser Dynami-
sierung werden die derzeitigen Tarifsteigerungen zwar nicht vollständig ausgeglichen, es 
gibt dem AKL jedoch Planungssicherheit. Eine Sondersituation im Vergleich zu anderen 
Zuwendungsempfängern ist nicht erkennbar.  
 
Der weitergehende Antrag wird abgelehnt.  
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